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ſein ſoll, zum Nachteil 9ieler hart geſchädigter Mitmenſchen. Auch
ſcheint EeS niu ſehr empfehlenswert, daß alle Seelſorger die Aufwertung
der früheren Schuldforderungen lebhaft befürworten; ſie eiſten dadurch
manchem ohne verarmten Mitmenſchen und beſonders auch dem
hart In Mitleidenſchaft gezogenen Kirchengut einen großen Dienſt.
vermiſſe er die notwendige Mitarbeit der eelſo⸗ge: In dieſer minent
karitativen und ſozialen Tätigkeit Freilich Oll QAmt nicht geſagt ſein,
daß nun die Seelſorger von der Kanzel Cra Uunter Androhung der
Höllenſtrafen fordern müſſen, daß alle, die ſich mn Ausnützung der eld
entwertung bereichert aben, erſatzpflichtig ſind In manchen Fällen
iſt die Sache nämlich ſo kompliziert, daß eine Löſung nach renger
Gerechtigkeit kaum möglich iſt und daß m anderes übrig bleibt, als
eine gegenſeitige freiwillige Verzichtleiſtung. Hauptzweck dieſer Zeilen
iſt, Klerus und blk anzufeuern: ſo viele Kriegsgewinner
und Neureichen, die ihren Eſt erlangt 0  en einzig durch Ausbeutung
der Not des Vaterlande und ihrer Mitmenſchen; für die möglichſte
Wiederherſtellung des ungere geſchädigten Privat und Kirchengutes

Freiburg Schweiz) Dr Prümmer 23.5 NI  10
14 (Leichenverbrennung.) Ein Mann verliert ſeine geliebte Frau

Ar To d Ind äßt ſie beſtatten Nach einiger Zeit muß überſiedeln
und läßt er den Leichnam ſeiner verſtorbenen Frau exhumieren und
ihn auf dem Friedhofe ſeine Wohnortes beiſetzen Infolge ſeines
Berufes iſt EL genötigt, ungefähr jede zweite ꝗ

ahr ſeinen Wohnſitz 3U
verändern, weshalb Er, die Ueberreſte der Frau leichter mitnehmen
3U können, beſchließt, teſe Im Krematorium einäſchern 3 laſſen, Um

ſie Iun der Urne überallhin bequem chaffen 3u können. ſt mn dieſem
die Crematio Erlau

Die Antwort kann nUuLr lauten ein Um aber ganz klar Wir dieſer
rage vorzugehen, muß man unterſcheiden: den ätigen, bezw ver—
urſachenden Teil das iſt hier der Mann und den leidenden Teil

die Frau; ferner die Unerlaubtheit einerſeits und die Straffolgen
der Tat anderſeits

Schon das Wiederausgraben des eichnam der Frau iſt ſich
verboten; das kann nur rlaubt werden durch die Bewilligung des rdi
narius (Can. 1214, Sollte man die Ueberreſte der Frau von anderen
Leichen oder Ueberreſten nicht unterſcheiden können, ſo dorf der
Ordinarius die Erlauhnis 3ur Ausgrabung gar nicht erteilen (Can 1214,

2) Im vorliegenden wird der Ordinarius die Erlaubnis, auch
wenn man die El der betreffenden Frau genau ennt, kaum erteilen
können, da ES ſich Am eine fortg Störung der Grabesruhe einer
heimgegangenen Perſon handelt. Der un des Mannes, die eber⸗
Le ſeiner Frau In ſeiner Nähe haben, entſpringt offenbar einer
Grille; denn die Cele der Verewigten iſt die Hauptſache.

Der Mann rkennt ſelbſt das Läſtige der oftmaligen Ausgrabung
und wiederholten Beiſetzung und darum feſſel ihn der Gedanke die
„Po eſievolle Aſchenurne“ ſeiner Frau. Freilich iſt hiebei die Gefahr nicht
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ausgeſchloſſen, daß e die Aſche ſeiner Frau gar nicht einiuit oder daß
das ahnungsloſe Dienſtmädchen „die nutzloſe Aſche als Putzmittel für
das Beſteck des gnädigen Herrn verwendet“. Doch abgeſehen von ſolchen
Zufällen iſt die Einäſcherung des Leihes eines Chriſten * unerlaubt.
In Uebereinſtimmung mit dem früheren E Eſtimm der Kodex
Im G&.  — 1203 „Der verſtorbenen Chriſtgläubigen Leiber ind be
rdigen mit Verwerfung ihrer Verbrennung.“ Daraus ergibt ſich, daß
jegliche Leichenverbrennung von der Ix verworfen iſt wirkliche
0  0  E leiben natürlich außer Betracht Kön 3⁴, 12) Es gibt nämlich
eine tendenziöſe Leichenverbrennung und eine auf Vorurteilen be⸗
Uhende „Die tendenziöſe Leichenverbrennung“, gefördert von der
Freimaurerei und gleichgearteten Beſtrebungen, ſoll das äußere KHenn
zeichen ſein „für die CUE eligion der Urne“, für die Weltanſchau⸗
ung ohne Auferſtehungsglauben, gegenüber der CN eligion des
Grabes, dem Chriſtentum, welches ſich zur Auferſtehung des Leibes
ekennt Kor 15, bis 22) In einigen Fällen beruht die nor
nung der Einäſcherung auf Vorurteilen, ſo auf der Furcht, lebend
egraben werden (Monitore 66l 16, 531 17 oder auf dem Wunſche,
die Ueberreſte einer teuren Perſon K bei ſich 3u abene

Für elde Tten der Einäſcherung oder Leichenverbrennung beſteht
das ausdrückliche Verbot der katholiſchen Nach dem eiſpiele
und der Lehre Chriſti und der Apoſtel betrachtet die Kirche jeden Leib
des Chriſten, 10 auch ſſen eile, als „Tempel Gottes, Tempel des
eiligen Geiſtes“ KHor 3, 175 6, 19); als „  1e eibe, deſſen
au Chriſtus Kor 6, f.5 12, 12 ff. Eph , 30) Darum iſt
ihr die gewaltſame Zerſtörung des Chriſtenleibes Eeln Greuel Schon

Bonifaz 111 verbot Iun den Jahren 1299 und 1300 die Unſitte,
„Leichen vornehmer Perſonen, die fern der Heimat ſtarben, auszuweiden,
3 zerſchneiden und 0  — — enn Vorgehen, das den Zweck verfolgte,
das Flei von den Gebeinen abzulöſen, dieſe dann bequem ver
ſenden können“ ( De sepulturis XVag COIL., III, 6; Michael:
Geſchichte des eu  en Volkes III, 1903, 4333 Ona Die Freiheit
der Wiſſenſchaft, 1910, 216) In ähnlicher eiſe verbot das heilige
izium 19 Mai 1886 20 jede Leichenverbrennung. Bei der
tendenziöſen Leichenv erbrennung ko mmt jedoch noch ern weiteres Verbot
hinzu; denn das eilige Offizium ſagt gleichen Tage Unter „
iſt unerlaubt, Geſellſchaften beizutreten mit dem ecke, die Uebung
der Leichenverbrennung 3u fördern; und wenn ES ſich —um Tochter⸗
geſellſchaften der Freimaurerei handelt, ſo treten die dieſe rel
maurerei) geſetzten Strafen ein“ bis . ApPP 57, PG  D  Q. 459)

enden wir die Grundſätze auf vorliegenden Fall ſt der Mann
hinſichtlich der Verbrennung des eichnam ſeiner Frau Im guten
Glauben, ſo darf derſelbe nur dann zerſtör werden, wenn begründete
offnung auf Erfolg der Mahnung orlieg (S Alphonsus Iin 0
IIIOT. de Poenitentia 610; ard Gennari Im Mon. Hcel 16, 598.



Zweifel und bittet Aufklärung, ſo iſt ihm bedeuten
daß jede Leichenverbrennung oder Einäſcherung kirchlich verboten iſt
Uebrigens iſt auch das rivate Aufbewahren, bezw das Mitführen der
Ueberreſte Verſtorbener überhaupt unterſagt; denn die befiehlt,
daß jeder eil des Leibes eines getauften Chriſten geweihter Erde
beigeſetzt werde (S 074 (6.) Aug 1897 Qan Leitner rae-
lectiones“ III 28 DP 236 Ota 20 Gall Von kirchlichen
Strafen iſt der Mann nicht bedroht eil weder itglie der

iſt noch vorliegenden Falle von den Grundſätzen erſelben
ſich beſtimmen läßt Auf manche Menſchen machen polizeiliche Vor
chriften größeren Eindruck als ir  — Sittengeſetze, darum ſei hier
bemerkt, daß „die Aufbewahrung von Aſchenurnen i Privatwohnungen
aus ſanitären und religiöſen Gründen verboten (Erlä des El
reichiſchen Miniſteriums des Innern Oktober 1891 20 331 und

Mai 1892, 8199; Haring J Kirchenre  7 5833 ber
polizeiliche Vorſchriften i Bayern vom 28 ezember 1912, 4,
OBl 30 ezember 1912,

IIL Da die verſtorbene Frau Frieden mit der Kirche geſtorben
und keinerlei Anordnung traf bezüglich der Elgenen Einäſcherung

(vielleicht hätte ſie die Verbrennung geradezu vera  eu  V ſo Om
für ſie die Verweigerung der kirchlichen Leichenfeier (can 1240 81

nicht rage reilich ſollte der Mann die ir  3  E Einſegnung
für die Aſchenreſte verlangen, ſo önnten die heiligen tten Aus
ſegnungsorte, I der 1 und Beſtattungsorte vollzogen werden
niemals aber bis zur Einäſcherungsſtätte QAbet muß jede Aergernis
ferngehalten werden (8. Off. 15 Dee Freilich dürfte t unſerem

ene —F6  —  E Beiſetzungsfeier kaum verlangt werden. Der
Seelſorger wird gut tun, durch ärkung des Quben, ſowie Urch
uge Mahnung auftauchende Schwierigkeiten3 beſeitigen.

Paf Prälat Dr QT Leitner, Hochſchulprofeſſor
III (Unaufrichtige eich Simon Emn unverheirateter Qte

reiferen Alters gebilde und religiös hat bei unglücklichen Ge
legenheit mit verheirateten Frau Ehebruch hegangen Er
bereut ſeine Uunde tief und entſchließt ich, zur Et gehen 5—
Beichtſtuhl 16 ſich Uunerwartet ihm wohlbekannten rieſter
gegenüber Er wird Erwirr und bringt * faſt nicht über ich, den be
ſchämenden Fehltritt bekennen Er beichtet alſo zuerſt ſeine gewöhn
en Fehler, lauter äßliche Sünden, und chließt dann mit dem Satze
„Dann age ich mich auch ber die Sünden meines rühere Lebens,
beſonders ber Ene ſchwere Sünde des Ehebruches mit verhei⸗
ateten Frau77 Der Beichtvater rag weiter ni gibt ihm Enne kleine
Uße und abſolviert ihn War dieſe Et ültig?

laube, wenn ich dieſen 65  „  all zehn Beichtvätern vorlege, die
gewohnt ſind, ber die Aufrichtigkeit eines Pönitenten mehr nach dem
natürlichen Gefühl und dem „geſunden Hausverſtand“ als nach haar⸗
charfen theologiſchen Doktrinen 3u entſcheiden werden neun mit ihrem


